
Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung 

des Ortsgemeinderates 
der Ortsgemeinde Salm 

Sitzungstermin: 
Sitzungsbeginn: 
Sitzungsende: 
Ort, Raum: 

ANWESENHEIT: 

Vorsitz 

Herr Rolf Hoffmann 

16.10.2023 
19:00 Uhr 
20:10 Uhr 
Salm, im Gemeindehaus 

Ortsbürgermeister 

Mitglieder 

Herr Rene Borsch 
Herr Stefan Hoffmann 
Herr Dieter Jung 
Herr Jörg Müller Erster Beigeordneter 

Herr Christian Rings 
Herr Christoph Steilen 
Herr Norbert Tom bers 

Verwaltung 

Frau Alexandra Bessinger 

Frau Bianca Plützer 

Fehlende Personen: 

Mitglieder 

Herr Stephan Pallemanns 

FB 2 Bauen und Umwelt Protokollführung 

TOP 01 Organisation und 
anwesend zu TOP 03 

Finanzen 

entschuldigt 

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Salm waren durch Einladung vom 06.10.2023 auf Montag, 
16.10.2023 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die 
Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine 
Einwendungen erhoben. Der Ortsgemeinderat ist beschlussfähig. 
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TAGESORDNUNG 

Öffentliche Sitzung 

1. Niederschrift der letzten Sitzung 

2. Einwohnerfragen 

3. Einführung einer Zweitwohnungssteuer in der Ortsgemeinde Salm ab 01.01.2024 
Vorlage: 1-0526/23/32-015 

4. Annahme von Zuwendungen 
Vorlage: 1-0523/23/32-014 

5. Informationen des Ortsbürgermeisters 

6. Anfragen, Verschiedenes 

Nichtöffentliche Sitzung 

7. Niederschrift der letzten Sitzung 

B. Informationen des Ortsbürgermeisters 

9. Anfragen, Verschiedenes 

Zur Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen, Änderungen und 
Dringlichkeitsanträge eingebracht. 
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Protokoll: 

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung 

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 18.09.2023 wurde allen Ratsmitgliedern zugeleitet. 
Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge hierzu werden keine vorgebracht. 

TOP 2: Einwohnerfragen 

Es sind keine Einwohner anwesend. 

TOP 3: Einführung einer Zweitwohnungssteuer in der Ortsgemeinde Salm ab 01.01.2024 
Vorlage: 1-0526/23/32-015 

Sachverhalt:

Der Ortsbürgermeister beauftragte die Verwaltung um Einleitung des Satzungsverfahrens zur Einführung 
einer Zweitwohnungssteuer in der Ortsgemeinde Salm. Bei der Zweitwohnungssteuer handelt es sich um 
eine sogenannte örtliche Aufwandsteuer gemäß Artikel 105 Absatz 2a des Grundgesetzes, bei der der 
besondere Aufwand besteuert wird, der über die Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfs hinausgeht 
und damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen ausdrückt. 

Nach dem vorliegenden Satzungsmuster ist Steuerpflichtiger, wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung 
innehat. Darunter versteht man jede Wohnung, die jemand neben seiner Hauptwohnung zu Zwecken des 
persönlichen Lebensbedarfes innehat, dabei ist die Hauptwohnung die vorwiegend genutzte, von mehreren 
im In- oder Ausland gelegenen Wohnungen eines Einwohners. Inhaber einer steuerpflichtigen 
Zweitwohnung kann nur der Eigentümer, Mieter oder sonst Nutzungsberechtigte sein. Auch der Leerstand 
der Wohnung ohne tatsächliche Inanspruchnahme schließt die Erhebung der Zweitwohnungssteuer nicht 
aus. 

Ausweislich der aktuellen Einwohnerliste sind in Salm sind 319 Personen mit Hauptwohnung gemeldet und 
52 mit Nebenwohnung. Es gibt 47 Grundsteuerzahler, die nicht mit Hauptwohnung in der Ortsgemeinde 
gemeldet sind. Hiervon könnten 20 -25 auswärtige Grundsteuerzahler potenziell 
zweitwohnungssteuerpflichtig werden. 

Vom Ortsgemeinderat müsste der Steuersatz festgelegt werden. 

Im Vergleich: 
In der Verbandsgemeinde Gerolstein erheben 15 Ortsgemeinden und die Stadt Hillesheim 
Zweitwohnungssteuer in Höhe von 10 Prozent des jährlichen Mietaufwands, 8 Ortsgemeinden und die 
Stadt Gerolstein erheben 12 Prozent und eine Ortsgemeinde 13 Prozent. Eingeführt wird die 
Zweitwohnungssteuer in der Ortsgemeinde Mürlenbach ab 01.01.2024 mit 12 Prozent. 

(Präsentation zur Einführung der Zweitwohnungssteuer in der Ortsgemeinde Salm durch Frau Bianca 
Plützer, Sachbearbeiterin VG Gerolstein, Organisation u. Finanzen, Bereich: Steuern und Abgaben) 

Finanzielle Auswirkungen: 

Im Bereich der Zweitwohnungssteuer könnte mit Erträgen gerechnet werden in Höhe von: 

7.000,00-9.000,00 Euro bei einem Steuersatz von 10 Prozent des jährlichen Mietaufwandes bei ca. 20-25 
Steuerpflichtigen 
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oder: 

9.000 Euro-11.000 Euro bei einem Steuersatz von 12 Prozent des jährlichen Mietaufwandes bei ca. 20-25 
Steuerpflichtigen 

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt nach eingehender Beratung die Satzung über die Erhebung der Zweit-
wohnungssteuer in der Ortsgemeinde Salm ab dem 01.01.2024 in der Fassung des vorgelegten 
Satzungsentwurfs mit einem Steuersatz von 12 Prozent. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja:7 Enthaltung:1 

TOP 4: Annahme von Zuwendungen 
Vorlage: 1-0523/23/32-014 

Sachverhalt:

Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Gemeinderat, wobei die 
genannte Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 
100,00 € übersteigt. 

Zur Wahrung des Transparenzgebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen 
grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um 
vertrauliche Behandlung seines Namens gebeten hat. 

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat genehmigt die Annahme/Vermittlung nachfolgender Spende/Zuwendung: 

Art der 
Zuwendung 

Zuwendungsgeber 
Eingang der 
Zuwendung 

Umfang der 
Zuwendung 

Zuwendungszweck

Geldspende 
Rolf Schu 

Eitorfer Straße 19 
50679 Köln 

27.09.2023 500,00 € 
Seniorentag 

Salm 

Der Ortsgemeinderat nimmt die nachfolgenden Spenden/Zuwendung unter der Wertgrenze zur Kenntnis:

Art der 
Zuwendung 

Zuwendungsgeber 
Eingang der 
Zuwendung 

Umfang der 
Zuwendung 

Zuwendungszweck

Geldspende 

SV Blau-Weiß Salm 
Herrn Johannes Lorig 

Im Graben 12 
54570 Salm 

27 09.2023 50,00 € 
Seniorentag 

Salm 
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Geldspende 

St. Hubertus 
Schützenbruderschaft 

Salm e.V. 
z. Hd. Herrn Rene Borsch 

Waldstraße 6 
54570 Salm 

27.09.2023 50,00 € 
Seniorentag 

Salm 

Geldspende 

Salmwaldmusikanten 
z.Hd. Herrn Erich Rings 

Im Steilert 9 
54570 Salm 

27 09.2023 50,00 € 
Seniorentag 

Salm 

Geldspende 

Freiwillige Feuerwehr Salm 
Herrn Wehrführer 

Björn Tomers 
Im Graben 11 
54570 Salm 

27.09.2023 50,00 € 
Seniorentag 

Salm 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 8 

TOP 5: Informationen des Ortsbürgermeisters 

➢ Information über die Vereinheitlichung / Anpassung der Entgelte für die Wasserversorgung 
rückwirkend zum 01.01.2023. 

➢ Informationen über die Verzinsung der Finanzmittelbestände. Da die OG Salm über keine 
Finanzrückstände verfügt, kommt die Verzinsung nicht zu Stande. 

➢ Der OGR wird über die Möglichkeit der Erhebung von Gästebeiträgen informiert 

➢ Der diesjährige St. Martinszug findet am 11.11.2023 um 18:00 Uhr statt. 

➢ Die Risse in den Gemeindestraßen werden ausgebessert. Ein Kostenvoranschlag wird von der Fa. 
Backes erstellt und dem OGR vorgelegt. 

➢ Der Weg zur Grüngutabladestelle / Lindenhof weist Schäden auf. Da es sich hier um eine 
Baumaßnahme der Fa. WESTNETZ handelt, muss eine Ortsbegehung mit der Fa. WESTNETZ 
vereinbart werden, um rechtzeitig eine Schadensanzeige einreichen zu können. 

➢ Der Weg Im Ecken wird repariert. Die Fahrbahndecke wird an der beschädigten Stelle 
ausgebessert. 

Abstimmungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

TOP 6: Anfragen, Verschiedenes 

keine 
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Für die Richtigkeit: 

Rolf Hoffmann Alexanc° Bessinger 
(Vorsitzender) (Protoko hrerin) 
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TOP Ö 3 

Satzung 

der Ortsgemeinde Salmüber die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 

(Zweitwohnungssteuersatzung-ZWStS) vom16.10.2023 

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. 
Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 
(GVBI. S. 21) und der §§ 1, 2, 3 und § 5 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für 
Rheinland-Pfalz vom 20. Juni 1995 (GVBI. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22.12.2015 (GVBI. S. 472) in den jeweils geltenden Fassungen, hat der Ortsgemeinderat 
der Ortsgemeinde Salm in seiner Sitzung am 16.10.2023 die folgende Satzung beschlossen, 
welche hiermit bekannt gegeben wird: 

§1 

Allgemeines 

Die Ortsgemeinde Salm erhebt als örtliche Aufwandssteuer eine Zweitwohnungssteuer nach 
dieser Satzung. 

§2 

Steuerpflicht und Steuergegenstand 

(1) Steuerpflichtig ist, wer in der Ortsgemeinde Salm eine Zweitwohnung innehat. 
(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner Hauptwohnung zu 

Zwecken seines persönlichen Lebensbedarfs innehat, insbesondere zu Erholungs-, Berufs-
und Ausbildungszwecken. Eine Wohnung verliert die Eigenschaft als Zweitwohnung nicht 
dadurch, dass der Inhaber sie nur kurzfristig für einen nicht völlig unerheblichen Zeitraum 
des Jahres nutzt, ansonsten aber anderweitigen Zwecken zuführt (beispielsweise 
vermietet). 

(3) Hauptwohnung ist diejenige von mehreren im In- oder Ausland gelegenen Wohnungen 
eines Einwohners, die er vorwiegend benutzt. 

(4) Als Zweitwohnung gelten auch alle Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und 
Campingwagen, die zu Zwecken des persönlichen Lebensbedarfes auf einem eigenen 
oder fremden Grundstück für mehr als drei Monate abgestellt werden. 

(5) Eine Wohnung verliert die Eigenschaft als Zweitwohnung nicht dadurch, dass ihr Inhaber 
sie zeitanteilig als Kapitalanlage nutzt. Eine ausschließliche Nutzung als Kapitalanlage ist 
gegeben, wenn der Inhaber die Wohnung weniger als einen Monat im Kalenderjahr für 
seine private Lebensführung nutzt oder vorhält und sie im Übrigen an andere vermietet 
oder nach den äußeren Umständen ausschließlich an andere zu vermieten versucht. 

(6) Sind mehrere Personen gemeinschaftlicher Inhaber einer Zweitwohnung so sind sie 
Gesamtschuldner. 



§3 

Steuermaßstab 

(1) Die Steuer wird nach dem jährlichen Mietaufwand berechnet. 
(2) Der jährliche Mietaufwand ist das Gesamtentgelt, das der Steuerschuldner für die 

Benutzung der Wohnung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen nach dem Stand im 
Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für ein Jahr zu entrichten hat 
(Jahresnettokaltmiete). 

(3) Statt des Betrages nach Absatz 2 gilt als jährlicher Mietaufwand die übliche Miete für 
solche Wohnungen, die eigengenutzt, ungenutzt, zum vorübergehenden Gebrauch oder 
unentgeltlich überlassen sind. Die übliche Miete wird in Anlehnung an die 
Jahresnettokaltmiete geschätzt, die für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und 
Ausstattung regelmäßig gezahlt wird. 

(4) Für Wohnungen im Sinne des § 1 der Verordnung über wohnungswirtschaftliche 
Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung 
—II.BV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.10.1990 (BGBL.I, S. 2178), zuletzt 
geändert durch Art. 78 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.11.2007 (BGBL.I, S. 2614) ist ebenfalls 
die Nettokaltmiete (ohne Betriebskosten) anzusetzen. 

(5) Bei Mobilheimen, Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen gilt als jährlicher 
Mietaufwand die gezahlte Netto-Standplatzmiete. Bei Eigennutzung (Nutzung auf dem 
eigenen Grundstück) ist die in vergleichbaren Fällen zu zahlende Netto-Standplatzmiete 
im Sinne von Satz 1 zugrunde zu legen. 

§4 

Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt jährlich  Prozent des jährlichen Mietaufwandes. 
Bei der Steuerfestsetzung wird die Steuer auf volle Euro nach unten abgerundet. 

(2) In den Fällen des § 5 Absatz 1 Satz 3 ermäßigt sich die Steuer auf den der Dauer der 
Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag. 

§5 

Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld 

(1) Die Steuerpflicht für ein Kalenderjahr entsteht am 1. Januar eines Jahres. Die Steuerschuld 
wird durch Abgabenbescheid als Jahressteuer festgesetzt. Fällt der Zeitpunkt, mit dem die 
Beurteilung der Wohnung als Zweitwohnung beginnt, nicht auf den 1. Januar eines Jahres, 
beginnt die Steuerpflicht am ersten Tag des auf diesen Zeitpunkt folgenden Monats. 

(2)Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats mit dem die Beurteilung der 
Wohnung als Zweitwohnung endet. In den Fällen des Absatzes 1 Sätze 1 und 2 wird die 
Steuer in vierteiljährlichen Teilbeträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November fällig. Wird die Steuer erst nach Ablauf des Entstehungsjahres festgesetzt, so 
wird die Steuer einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 ist die zu viel bezahlte Steuer auf Antrag zu erstatten. 
(4) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die gleiche 

Zweitwohnungssteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die 



Zweitwohnungssteuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die 
Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre. 

§6 

Anzeigepflicht 

(1) Wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung in Besitz nimmt oder aufgibt, hat der 
Verbandsgemeindeverwaltung dies innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen. Wer bei 
Inkrafttreten dieser Satzung eine Zweitwohnung innehat, hat das bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung innerhalb eines Monats anzuzeigen. 

(2) Die Vermieter von Zweitwohnungen bzw. Vermieter von Stellplätzen für Mobilheime, 
Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die im Sinne von § 2 Absatz 4 genutzt werden, 
sind zur Mitteilung entsprechend Absatz 1 verpflichtet. 

§7 

Mitteilungspflicht 

(1) Die in § 2 Absatz 1 und 6 genannten Personen sind verpflichtet, der Verbands-
gemeindeverwaltung bis zum 15. Januar eines jeden Jahres Veränderungen an dem 
Innehaben der Wohnung bzw. Änderungen der Eigentumsverhältnisse an der Wohnung, 
Nießbrauch oder, wenn eine Wohnung erst nach dem 01. Januar bezogen wird, bis zum 
15. Tage des folgenden Kalendermonats schriftlich oder zur Niederschrift mitzuteilen: 

a) den jährlichen Mietaufwand (§ 3 Absatz 2) für die Wohnung, die der Zweitwohnungssteuer 
unterliegt; 

b) bzw. die Netto-Standplatzmiete (§ 3 Absatz 5) für die Wohnung, die der 
Zweitwohnungssteuer unterliegt, 

c) ob die der Zweitwohnungssteuer unterliegende Wohnung eigengenutzt, ungenutzt, zum 
vorübergehenden Gebrauch überlassen wurde und an welche Person die Wohnung 
entgeltl ich oder unentgeltlich überlassen wurde. 

(2) Die in § 2 Absatz 1 und 6 genannten Personen sind zur Angabe der Wohnfläche und des 
Baujahres, der der Zweitwohnungssteuer unterliegenden Wohnung nach Aufforderung 
durch die Verbandsgemeindeverwaltung verpflichtet. 

(3) Die in § 6 Absatz 2 genannten Personen sind zur Angabe der Wohnfläche sowie des 
jährlichen Mietaufwandes (§ 3 Absatz 2) bzw. der jährlichen Netto-Standplatzmiete (§ 3 
Absatz 5) der der Zweitwohnungssteuer unterliegenden Wohnung nach Aufforderung 
durch die Verbandsgemeindeverwaltung verpflichtet. 

§8 

Anwendung von Bundes- und Landesrecht 

Für die Erhebung der Zweitwohnungssteuer gelten im Übrigen die Bestimmungen des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) für Rheinland-Pfalz, die dort genannten weiteren landes-



rechtlichen Bestimmungen sowie die in § 3 des Kommunalabgabengesetzes aufgeführten 

Vorschriften der Abgabenordnung mit den aufgrund der Abgabenordnung erlassenen 
Rechtsverordnungen und die entsprechenden Landesgesetze in der jeweils geltenden 
Fassung. 

§9 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 16 Absatz 2 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich, leichtfertig 
oder fahrlässig seiner Anzeigepflicht nach § 6 oder seiner Mitteilungspflicht nach § 7 nicht, 
oder nicht rechtzeitig, oder nicht vollständig nachkommt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

§10 
Übermittlung von Daten 

(1) Die Meldebehörde der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein übermittelt gemäß § 5 
Landesdatenschutzgesetz (LDSG) Rheinland-Pfalz vom 08.05.2018 der erhebenden Stelle 

zur Sicherung des gleichmäßigen Vollzugs der Zweitwohnungssteuersatzung bei Einzug 

eines Einwohners, der sich mit Nebenwohnung gemäß § 21 Abs. 3 des 
Bundesmeldegesetzes (BMG) meldet, die erforderlichen personenbezogenen Daten des 

Einwohners gemäß § 34 Abs. 1 BMG. Bei Auszug, Tod, Namensänderung, Änderung bzw. 

nachträglichem Bekanntwerden der Anschrift der Hauptwohnung oder Einrichtung einer 

Übermittlungssperre werden die Veränderungen übermittelt. Wird die Hauptwohnung 

oder alleinige Wohnung zur Nebenwohnung, gilt dies als Einzug. Wird die Nebenwohnung 

zur Hauptwohnung oder alleinigen Wohnung, so gilt dies als Auszug. Eine 

Datenübermittlung findet auch dann statt, wenn die Anmeldung von Nebenwohnungen 

nachgeholt wird. 

§11 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein ist für die Ortsgemeinde Salm gemäß Art. 6 

Abs. 1 Satz 1 Buchst. e) DSGVO i. V. m. § 3 LDSG berechtigt, zur Durchführung der 

Besteuerung Daten aus den folgenden Unterlagen zu verarbeiten, soweit sie zur 
Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erforderlich sind: 

• Meldeauskünfte, 

• Unterlagen der Grundsteuerveranlagung, 

• Unterlagen der Einheitsbewertung, 

• das Grundbuch und die Grundbuchakten, 

• Mitteilungen der Vorbesitzer, 

• Anträge auf Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, 

• Bauakten/Liegenschaftskataster. 



• Wasserverbrauchsabrechnungen 

(2) Darüber hinaus sind die Erhebung und die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten 
zu Kontrollzwecken zulässig, soweit es zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung 
erforderlich ist. 

(3) Die Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein ist für die Ortsgemeinde Salm befugt, auf 
der Grundlage von Angaben der Steuerpflichtigen und von Daten, die nach Abs.1 anfallen, 
ein Verzeichnis der Steuerpflichtigen mit den für die Steuererhebung nach dieser Satzung 
erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Steuererhebung nach 
dieser Satzung sowie zu Kontrollzwecken zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 

(4) Der Einsatz von technikunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig. 

§12 

Inkrafttreten 

Die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 

Salm, den 16.10.2023 

Rolf Hoffmann, Ortsbürgermeister 


